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V 

Zu diesem Buch 

1.  Strafprozessrecht ist ein Fach, in dem die Fallbearbeitungskompetenz geringe Be-
deutung zu haben scheint. Dies trifft oberflächlich betrachtet zu, wenn man den Blick 
ausschließlich auf Qualität und Quantität von Strafprozessrechts-Aufgaben in uni-
versitären Übungen und in der ersten juristischen Prüfung beschränkt. In  der Tat ist 
das strafprozessuale Klausurenschreiben in Universitätslehrveranstaltungen eine sel-
tene Erscheinung. Prüfungsrelevanz hat das Strafprozessrecht traditionell in der ver-
kümmerten Gestalt einer »strafprozessualen Zusatzfrage« im Rahmen der Straf-
rechtsklausur, die ansonsten ausschließlich materielles Strafrecht umfasst. In vielen 
Examensterminen taucht das Strafprozessrecht nicht einmal in diesem Minimalformat 
auf. Reine Strafprozessrechtsklausuren sind allenfalls in den strafrechtlichen Schwer-
punktbereichen zu erwarten. Diese kann der Student aber vermeiden, indem er einen 
anderen Schwerpunktbereich wählt. Der »auf Lücke« lernende Studierende könnte 
also versucht sein, das Strafprozessrecht links liegen zu lassen und sich ausschließlich 
auf das materielle Strafrecht zu konzentrieren. Wenn der Studierende Glück hat, 
bleibt diese Taktik in der ersten juristischen Prüfung ohne negative Folgen. Sicher ist 
das aber nicht. Zumindest in der mündlichen Strafrechtsprüfung muss man immer 
mit strafprozessualen Fragen und Fällen rechnen. Insbesondere die Praktiker unter 
den Strafrechtsprüfern (Richter, Staatsanwälte) verwenden gern Erlebnisse aus ihrer 
beruflichen Praxis als Prüfungsstoff. Häufig handelt es sich dabei um Vorgänge im 
Strafverfahren mit einer strafprozessrechtlichen Problematik. Des Weiteren sollte der 
Studierende auch daran denken, wie es nach bestandener erster Prüfung weitergeht. 
Die meisten Absolventen werden den Referendardienst antreten und sich an dessen 
Ende der Assessorprüfung unterziehen müssen. Sowohl in der Strafrechtsstation des 
Vorbereitungsdienstes als auch in der abschließenden Prüfung sind solide Kenntnisse 
des Strafprozessrechts unabdingbar. Dabei muss der Referendar auch in der Lage 
sein, mit strafprozessrechtlichen Fällen umzugehen. Wer später einmal selbst Straf-
rechtspraktiker werden will als Richter, Staatsanwalt oder Strafverteidiger, muss na-
türlich das Strafprozessrecht perfekt beherrschen. Auch aus diesem Grund kann man 
nicht früh genug damit beginnen sich intensiv in diese Materie einzuarbeiten. Neben 
all diesen pragmatischen Erwägungen spricht für eine gründliche Beschäftigung mit 
dem Strafprozessrecht natürlich auch und vor allem, dass es sich um ein faszinieren-
des Rechtsgebiet handelt, dessen Beherrschung dem jungen Juristen zudem eine ge-
hörige Portion Selbstbewusstsein und den Respekt und die Bewunderung von Pro-
fessoren, Prüfern und Kommilitonen einbringen kann.  

2. Es spricht also viel dafür, das Strafprozessrecht schon im Studium nicht zu ver-
nachlässigen, sondern genauso gründlich zu erlernen wie das materielle Strafrecht 
und die anderen Rechtsgebiete. Dabei empfiehlt sich selbstverständlich wenigstens 
ein Lehrbuch durchzuarbeiten und zur Vertiefung Aufsätze, Gerichtsentscheidungen 
und Entscheidungsanmerkungen zu lesen. Nicht fehlen sollte aber auch das Bearbei-
ten praktischer Strafprozessrechts-Fälle in der Manier einer Übungs- oder Examens-
klausur. Gerade bei einer so wenig anschaulichen Materie wie dem Strafprozessrecht 
wird der Studierende, der ja nicht die Gelegenheit des Lernens in realen Verfahrens-
situationen hat, erst durch die Beschäftigung mit Fallbeschreibungen das nötige Ver-

beck-shop.de 



Zu diesem Buch 

VI 

ständnis für die Rechtsmaterie erwerben und weiterentwickeln können. Vor allem ist 
die Arbeit an der Fall-Lösung eine wesentlich aktivere Befassung mit dem Stoff als 
das Lesen eines Buches und der Versuch sich das Gelesene einzuprägen. Denn Lehr-
buchtexte führen den Leser immer zum Recht hin und nehmen ihm die Aufgabe ab, 
das zu einem Sachverhalt passende Recht zu finden. Im Prozessrecht ist es aber viel 
schwieriger als im materiellen Recht, zu erkennen, um welche rechtliche Thematik es 
überhaupt geht. Diese Kompetenz wird durch die Arbeit am Fall geschult. Denn ge-
geben ist nur ein Sachverhalt, der mutmaßlich eine rechtliche Bedeutung hat. Welche 
rechtliche Bedeutung das ist, muss der Bearbeiter selbst ermitteln. Dabei wird er oft  
noch mit Informationen konfrontiert, denen jede rechtliche Relevanz abgeht. Auch 
das muss erst einmal herausgefunden, also die Spreu vom Weizen getrennt werden.  

3.  Dieses Buch mit seinen  zwölf recht schwierigen und umfangreichen Fällen gibt 
dem Benutzer Material zur praktischen Einarbeitung in das Strafprozessrecht mit der 
Methode der Fallbearbeitung. Wer sich vom Schwierigkeitsgrad und Umfang nicht 
abschrecken lässt, sollte folgendermaßen vorgehen:  Den Sachverhalt und die Fallfra-
gen gründlich lesen und anschließend in drei bis fünf Stunden Bearbeitungszeit eine 
Lösung verfassen. Danach die gutachterlichen Vorüberlegungen und die vorgeschla-
gene Lösung durchlesen und mit dem eigenen  Lösungstext vergleichen. Die dabei 
aufgedeckten Fehler und Lücken aufmerksam zur Kenntnis nehmen und durch Lesen 
geeigneter Texte in Lehrbüchern, Kommentaren usw. korrigieren. Gegebenenfalls die 
Fallbearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen und prüfen, ob gegenüber 
dem ersten Versuch Fortschritte erzielt wurden. Das ist gewiss ein großer Aufwand 
an Zeit und Arbeit, aber er lohnt sich. Per aspera ad astra.  

Wir wünschen viel Erfolg.  

Anregungen und Vorschläge zur Veränderung oder Verbesserung nehmen wir gern – 
auch per e-mail (wmitsch@uni-potsdam.de)  –  entgegen.  

 

Wolfgang Mitsch 

Klaus Ellbogen  im Juni 2012 
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